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Vol lzu g der Neu regelu n gen inr Ba1'erischen Dltenschutzrecht;
hier: Führurtg eines Verfahrensverzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbeauftragten

Anlage : Fonnblatt,,Verfaluensbeschreibung"

Die ror ciniger Zeit erlolgte Nirelliemng des BayDSG brachte ctie Verpflichtung jecler öffentlichen Stelle,
sorr eit sie personenbezogene Daten ntit Hilfe autonutisierter Verfaluen bearbeitet ocler nutzt, mit sich, aLr
SiclterstelltLng des Dtttenschutzes einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

Der Dttenschutzbeauftragte hat u. a. ein Verzeichnis über die bei der Dienststelle eingesetzten und
datenschutzrechtlich freigegebenen autonratisierten Verfalueq mit denen personenbezogene Daten Ierarbeitet
rrerderr. zu ftihren (1ui.27 Ba1'DSG).

Urn dieser Aufgabe gerecht rverden zu können, binet der Unteaeichnete (als filr die Fachhochschule Kempten
bestellter Datenschutzbeauftragler) uur Mitteilung. ob iur dortigen Zustturchgkeitsbereich solche Verfaluen
e ingesetzt uerden (Fehlirnzeige ist erforderlich);
sorreit dies der Fall sein sollte. uird tun Ausftillrurg des beigefi.igten Fonnblatts (ftlr jedes Verfaluen ein eigenes
Esenrplar) turd Riickleitulg an den Datenschutzbeauft raglen gebeten.

Hierzu rverden folgende Hinueise geqeben:
- autotlittisierte Verfaluen i. S. r'. Art. 27 Ba1'DSG zeichnen sich durch Prograrrune aus, die eine innere

Ordnung atL-frr'eisen und sich selbst renralten bzu,. regeln;
- dertt eegen[iber sind niclttautomalisierte Verfaluen gnrndsätzlich Aufzeichnungen in Karteien.
Aliten. losen Bllittenr. Ton- und Filrnträgern,

- persortcnbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse bestinrmter
oder bcstinrrnbtuer natilrlicher Personen @etroffene) (Art. 4 Abs. I BaIDSG):

- nicht betroffen sind.
- Verfaluen. die ausschließlich der Erstellung von Te.rten dienen, urd bei denen die personenbezogenen

Drtten gelöscltt rverden. sobald sie für diesen Zn eck nicht urelu benötigt u erden:
- Vertlürrct die ausschließlich dern Au-fftnden von Vorgärngen, Alü:igen oder Aklen dienen;
- Vertllucn zur Übenvachung lon Tenninen und Fristen. I
- Telelort-. Telela.r- urd sonstige Konuntnikations- rurd Teilnehmenerzeiclmisse. ,/
- Zinrnrer-. Inventa-r- und Softlrareverzeiclmisse
- B rbl iothekskataloge und Furdstellenr erzeiclmisse;
- fursclrriftenverze ichnisse ftir die Versendung l'on Informalionen an Betroffene
(s\ 2 Abs. 2 der Datenscltutn'erordnung - DSchV-);

- auclt bcreits (in der d.rmaligen Zuständigkeit des WFKtvf) freigegebene Verfaluen nri.issen in das
Verftthrensverzeicluris arfgenomuren u'erden urd sind deshalb, sou'eit in Frage kormtend, nrittets beige-
ftigterrr Fonriblatt m den Datenschulzbeauflragten zu urelden,
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